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Musiknoten kopieren - weiterhin grundsätzlich verboten
Vor der Entwicklung der Fotokopiergeräte konnte man Musiknoten kaufen oder abschreiben.

Der Aufwand fürs Abschreiben war jedoch meist zu gross. Heute dagegen kann jedermann

Noten preisgünstig vervielfältigen. Es ist unbestritten, dass das Fotokopieren von
Musiknoten den Urhebern und Verlegern und damit dem Musikleben insgesamt grossen Schaden

zufügt. Deshalb ist das Kopieren von Musiknoten, abgesehen von wenigen Ausnahmen,
ohne Zustimmung der Verleger verboten.

Ausnahme: Fotokopieren zum Eigengebrauch
Gemäss dem neuen Urheberrechtsgesetz, Art. 19 Abs. 1 und 2, ist ausschliesslich das

Fotokopieren zum Eigengebrauch gestattet, nämlich:

1. Von Gesetzes wegen erlaubt und vergütungsffei ist es, Musiknoten für den eigenen,

privaten Gebrauch selber zu kopieren.

2. Gegen Zahlung einer Vergütung ist es gestattet:

- Musiknoten für den eigenen, privaten Gebrauch durch Dritte, wie z.B. Copy
Shops oder Bibliotheken, fotokopieren zu lassen,

- Musiknoten für den Unterricht durch den Lehrer in den Schulklassen zu
fotokopieren oder fotokopieren zu lassen,

- Musiknoten in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Institutionen, Kommissionen

und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Doku
mentation zu fotokopieren oder fotokopieren zu lassen.

3. Die Verleger treten die Fotokopierrechte im Rahmen dieses Eigengebrauchs an die

SUISA ab, welche die Rechte der ProLitteris überträgt. Die ProLitteris kassiert die

Fotokopiervergütung bei den Copy Shops, Bibliotheken, Schulen und Betrieben und verteilt
sie an die Berechtigten. Alle Kopierrechte, die über diesen engen Rahmen hinaus gehen,

werden von den Verlegern weiterhin selber verwaltet.

^Fortsetzung Seite 3
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